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Verwirklichung der Maßnahmen der strafrechtlichen 

Verantwortlichkeit

Verurteilten 1st die Strafaussetzung nur zu
lässig, wenn er durch besonders beispielhaf
tes Verhalten gezeigt hat, daß er aus seiner 
Bestrafung die notwendigen Lehren gezogen 
hat.

(3) Zur Erhöhung der erzieherischen 
Wirkung der Strafaussetzung auf Bewäh
rung kann das Gericht dom Verurteilten 
Verpflichtungen gemäß § 45 Absatz 3 des 
Strafgesetzbuches auferlegen. Es kann fer
ner ein Kollektiv der Werktätigen mit des
sen Einverständnis beauftragen, dem Ver
urteilten bei der Wiedereingliederung in das 
gesellschaftliche Leben, insbesondere in das 
Arbeitsleben, und in seinem Bemühen um 
ein gesellschaftlich verantwortungsbewußtes 
Verhalten zu helfen und erzieherisch auf ihn

(4) Die Bewährungszelt ist auf min
destens ein Jahr und aut höchstens fünf 
Jahre zu bemessen. Dem Verurteilten auf
erlegte Verpflichtungen sind für eine be
stimmte, die Bewährungszeit nicht überstei
gende Dauer auszusprechen.

(5) Auf Zusatzstrafen finden diese Be
stimmungen keine Anwendung.

(6) Nach Antritt der Strafe haben der 
Staatsanwalt und der Leiter der Strafvoll
zugseinrichtung laufend zu überprüfen, ob 
die Voraussetzungen für eine Strafausset
zung auf Bewährung eingetreten sind und 
gegebenenfalls entsprechende Anträge zu 
stellen.

(7) Kollektive der Werktätigen können 
dem Gericht Vorschlägen, daß sie die Bürg
schaft für die weitere Erziehung eines zur 
Freiheitsstrafe verurteilten Bürgers über
nehmen, wenn unter Berücksichtigung der 
Umstände der Straftat, der Persönlichkeit 
des Verurteilten sowie seiner positiven Ent
wicklung im Strafvollzug zu erwarten Ist, 
daß der Zweck der Freiheitsstrafe ohne 
ihren weiteren Vollzug mit Hilfe des Kol
lektivs erreicht ist. Ausnahmsweise kön
nen auch einzelne zur Erziehung des Ver
urteilten befähigte und geeignete Bürger 
die Bürgschaft übernehmen. Mit der Ge
währung der Strafaussetzung auf Bewäh
rung ist die Bürgschaft durch Beschluß zu 
bestätigen.

(8) Das Gericht kann zur Entscheidung 
über die Gewährung der Strafaussetzung 
auf Bewährung eine mündliche Verhand
lung durchfuhren.

§350
(1) Legt das Gericht dem Verurteilten 

zur Erhöhung der erzieherischen Wirkung 
der Strafaussetzung auf Bewährung gemäß 
§ 45 Absatz 3 des Strafgesetzbuches Ver
pflichtungen auf oder ordnet es gemäß §§ 45 
Absatz 4 oder 47 Absätze 2 und 3 des Straf
gesetzbuches Maßnahmen zu seiner Wieder
eingliederung an, hat es den Leitern der 
Betriebe, staatlichen Organe und Einrich
tungen, den Vorständen der Genossenschaf
ten und den Leitungen gesellschaftlicher Or
ganisationen sowie den Kollektiven, in 
deren Bereich der Verurteilte arbeitet und 
lebt, die zur Wahrnehmung ihrer Verant
wortung gemäß §46 des Strafgesetzbuches 
für die Erziehung und Kontrolle des Ver
urteilten notwendigen Informationen und 
Hinweise zu geben. Es kann ihnen Empfeh
lungen zur Gestaltung des Erziehungs- und 
Bewährungsprozesses übermitteln.

(2) Das Gericht hat unter unmittelbarer 
Mitwirkung der Schöffen, gesellschaftlichen 
Beauftragten und anderer Bürger sowie im 
Zusammenwirken mit den Leitern der Be
triebe, staatlichen Organe und Einrichtun
gen, den Vorständen der Genossenschaften 
und Leitungen gesellschaftlicher Organisa
tionen sowie den Kollektiven die Verwirk
lichung der Strafaussetzung auf Bewährung 
in dem zur Gewährleistung der Erziehung 
und Bewährung des Verurteilten notwendi
gen Umfange zu kontrollieren. Hierzu ist 
das Gericht im Rahmen seiner Zuständigkeit 
insbesondere verpflichtet, wenn dem Ver
urteilten zur Erhöhung der erzieherischen 
Wirkung der Strafaussetzung auf Bewäh
rung gemäß § 45 Absatz 3 des Strafgesetz
buches bestimmte Pflichten auferlegt oder 
gemäß §§ 45 Absatz 4 oder 47 Absätze 2 und 
3 des Strafgesetzbuches Maßnahmen zu sei
ner Wiedereingliederung angeordnet wur
den.

(3) Hat der Verurteilte während der Be
währungszeit erhebliche Fortschritte in sei
ner gesellschaftlichen Entwicklung gemacht, 
kann das Gericht ihm nach Ablauf von min
destens einem Jahr den Rest der Bewäh
rungszeit und der Freiheitsstrafe durch Be
schluß erlassen. Der für die erzieherische 
Einwirkung verantwortliche Leiter, das Kol
lektiv, dem der Verurteilte angehört, der 
Bürge sowie der Staatsanwalt können ent
sprechende Anträge stellen.


